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A.  Einleitung1 

Die Risikoinventur stellt das Herzstück und die Grundlage des Risikomanage-
ments eines Kreditinstituts dar. Alle Folgeprozesse, wie z. B. die Risikotragfä-
higkeit, Stresstests und weitere Risikosteuerungs- und -controllingprozesse, 
bauen auf den Erkenntnissen und Aussagen der Risikoinventur auf. Aus diesem 
Grund ist es so essenziell wichtig, dass sich die Verantwortlichen angemessen 
und in ausreichender Detailtiefe mit den Risiken sowie möglichen Risiko- und 
Ertragskonzentrationen auseinandersetzen. 

Mit der letzten MaRisk-Novelle führte die deutsche Aufsicht die duale Steue-
rung in der Risikotragfähigkeit ein. Der im Mai 2018 veröffentliche Leitfanden 
greift die in den MaRisk AT 4.1 Tz. 2 eingeführte duale Steuerung auf und 
trennt den Risikotragfähigkeitsprozess in eine normative und ökonomische 
Sichtweise. Während die normative Perspektive weitgehend dem bisherigen 
Kapitalplanungsprozess entspricht, stellt die ökonomische Perspektive für viele 
Banken und Sparkassen einen grundlegenden Paradigmenwechsel dar. 

Dieser hier vorliegende Bearbeitungs- und Prüfungsleitfaden soll Ihnen eine 
Hilfestellung sein, um bei der Erstellung oder der Prüfung der Risikoinventur 
sowie der Risikotragfähigkeit in der neuen ökonomischen Perspektive alle not-
wendigen Inhalte überblicken zu können sowie einen Eindruck davon zu be-
kommen, was unter den jeweiligen Punkten zu verstehen ist bzw. wie an diese 
herangegangen werden kann. 

Der Leitfaden gliedert sich in drei Bereiche. Zunächst stellen wir Ihnen die 
grundlegende Einordnung der Prozesse zur Risikoinventur und Risikosteue-
rung in den aufsichtsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Kontext dar. An-
schließend werden die beiden Prozesse zur Umsetzung der Risikoinventur so-
wie der Risikotragfähigkeit in der neuen ökonomischen Perspektive ausführlich 
erläutert. 

 

 
1  Die nachfolgenden Ausführungen geben ausschließlich persönliche Auffassungen der Autoren 

wieder und entsprechen nicht zwangsläufiger Weise der Ansicht der jeweiligen Arbeitgeber. 
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B.  Risikoinventur und Risikotragfähigkeit als zentrale 
Elemente des Risikomanagements 

In diesem (Unter-)Kapitel soll aufgezeigt werden, welche aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen an die Risikoinventur und Risikotragfähigkeit gestellt werden. 
Zudem wird dargestellt, wie ein typischer Prozess zur Risikoinventur und Risi-
kotragfähigkeit auf Basis des neuen ICAAP-Leitfadens in einer Regionalbank 
ausgestaltet sein kann. Auf Basis dieses dargestellten prozessualen Rahmens 
kann das Risikocontrolling die Risikoinventur durchführen. Die Interne Revi-
sion kann auf dieser Grundlage eine prozessorientierte Prüfung aufsetzen. 

I.  Einordnung in den aufsichtsrechtlichen Kontext 

Die an die Risikoinventur gestellten Anforderungen sind genauso schlicht, wie 
sie zugleich komplex sind. Aus den MaRisk2 erwächst in AT 2.2 Tz. 1 die zent-
rale Forderung, dass die »Geschäftsleitung [sich] regelmäßig und anlassbezogen 
im Rahmen einer Risikoinventur einen Überblick über die Risiken des Instituts 
zu verschaffen [hat] (Gesamtrisikoprofil). […] Mit wesentlichen Risiken ver-
bundene Risikokonzentrationen sind zu berücksichtigen.«  

Aus dieser Textziffer können fünf wegweisende Informationen für den Risi-
koinventurprozess gesammelt werden: 

1. Der Vorstand ist verantwortlich für die Risikoinventur. Die MaRisk for-
dern nur sehr selten einen konkreten initiierenden Auftrag an die Ge-
schäftsleitung. Konkret erfolgt dies lediglich bei der Erstellung der Stra-
tegie, der Risikokultur, der Berichterstattung an den Aufsichtsrat und 
eben bei der Erstellung der Risikoinventur. Entsprechend hat sich der 
(Gesamt-)Vorstand aktiv am Risikoinventurprozess zu beteiligen. Eine 
reine abschließende »Genehmigung« bzw. »Verabschiedung« der Risi-
koinventur ist in diesem Zusammenhang nicht zielführend und je nach 
Risikolage des Kreditinstituts fahrlässig. 

2. Die Risikoinventur ist regelmäßig, also mindestens einmal jährlich, zu er-
stellen.  

3. Das Erfordernis einer anlassbezogenen Risikoinventur begründet die 
Tatsache, dass entsprechende Anlässe in der Praxis auch auftreten kön-
nen. Entsprechend sind Kriterien für potenzielle Anlässe definierbar und 
festzulegen. 

 
2  Vgl. BaFin (2017a), S. 7. 
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4. Um ein Gesamtrisikoprofil erstellen zu können, sind alle potenziellen Ri-
siken, die auf das Institut wirken könnten, zu erfassen. Folglich ist es 
nicht ausreichend die Analysen auf die in den MaRisk genannten Risiko-
arten zu beschränken. Ebenso könnten die Aufstellungen von Risikoar-
ten Dritter die Risiken des eigenen Kreditinstituts nicht vollständig um-
fassen.  

5. Mit den wesentlichen Risiken verbundene Risikokonzentrationen sind zu 
berücksichtigen. Das heißt, dass bei einer als wesentlich identifizierten 
Risikoart auch die Möglichkeit besteht, dass hier Risikotreiber oder Un-
terrisikoarten dieses Risikos Risikokonzentrationen sein könnten. Ein 
sachgerechter Detaillierungsgrad, insbesondere bei Risikoarten außer-
halb der in den MaRisk genannten, ist darzustellen. 

Ebenso sind in der Textziffer 2 des AT 2.2 der MaRisk konkrete Vorgaben an 
den Risikoinventurprozess dargelegt: »Das Institut hat im Rahmen der Risikoin-
ventur zu prüfen, welche Risiken die Vermögenslage (inklusive Kapitalausstat-
tung), die Ertragslage oder die Liquiditätslage wesentlich beeinträchtigen kön-
nen. Die Risikoinventur darf sich dabei nicht ausschließlich an den Auswirkun-
gen in der Rechnungslegung sowie an formalrechtlichen Ausgestaltungen ori-
entieren.« 

Für den Aufbau des Umfangs der Risikoinventur können die folgenden Prä-
missen aus der Textziffer verarbeitet werden: 

1. Als Perspektiven der Risikoinventur sind mindestens die Vermögens-, 
die Ertrags- und die Liquiditätslage zu berücksichtigen. Interessant ist 
hierbei die Forderung, dass die Vermögenslage inklusive der Kapitalaus-
stattung zu betrachten ist. Dies impliziert, dass auch weitere Analysen 
innerhalb der Vermögenslage einbezogen werden könnten bzw. sollten. 
Hierunter könnte zum Beispiel die Veränderung des Vermögensbarwerts 
der Bank verstanden werden. 

2. Darüber hinaus wird deutlich, dass alle Perspektiven einzubeziehen sind. 
Sofern bei einer Risikoart in einer Perspektive eine Wesentlichkeit fest-
gestellt werden sollte, sind trotzdem die weiteren Perspektiven zusätzlich 
zu analysieren und zu bewerten. 

3. Eine reine Fokussierung auf den Jahresabschluss bzw. die Rechnungsle-
gung ist nicht ausreichend. Entsprechend sind außerbilanzielle Kon-
struktionen zu berücksichtigen und auch wertorientierte Komponenten 
zu beleuchten. 

4. Bezüglich der formalrechtlichen Ausgestaltung ist zu berücksichtigen, 
dass die Bank sich auch immer ein eigenes (betriebswirtschaftliches) Ur-
teil zu den Risikoarten zu machen hat. 

  

8   
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Ausgehend von diesen Anforderungen an die Erstellung der Risikoinventur 
sind diverse aufsichtsrechtliche Anforderungen existent, die sich mit der Verar-
beitung der Erkenntnisse der Risikoinventur beschäftigen. Kurz gesagt betrifft 
dies alle weiteren Anforderungen der MaRisk, da die Risikoinventur die Grund-
lage des Risikomanagements darstellt. Um den Rahmen hierzu an dieser 
Stelle nicht zu überfrachten, wird, auch aufgrund des geringeren Mehrwerts, auf 
die Auflistung aller weiteren aufsichtsrechtlichen Quellen, die sich mit der Ver-
wertung der Ergebnisse der Risikoinventur beschäftigen, verzichtet. Sie werden 
punktuell im Späteren verwendet, sofern sie einen Mehrwert für das Verständ-
nis der Risikoinventur bieten. 

Einzig der Bereich der Risikotragfähigkeit wird, da dieser explizit in diesem 
Kontext ergänzend zur Risikoinventur behandelt wird, thematisiert. Die auf-
sichtsrechtlichen Anforderungen sind entgegen der Risikoinventur deutlich 
ausführlicher und werden insbesondere in den MaRisk, AT 4.1, und dem ergän-
zenden Leitfaden »Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeits-
konzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbanksteuerung 
(»ICAAP«) – Neuausrichtung« der BaFin und Deutschen Bundesbank vom 
24.05.2018 geregelt. 

Aufgrund des höheren Konkretisierungsgrades der Risikotragfähigkeit im auf-
sichtsrechtlichen Rahmenwerk werden diese Vorgaben direkt in den weiteren 
Kapiteln aufgegriffen und mittels Handlungsvorgaben und -möglichkeiten ver-
wertet. 

 
Checkliste/Prüfungsfragen  
für die Fachbereiche sowie die interne und externe Revision 

Nr. Bearbeitungsschritte erfüllt 

1. Nimmt der Vorstand aktiv am Risikoinventurprozess teil?  
2. Ist eine jährliche Erstellung der Risikoinventur geregelt und 

gewährleistet? 
 

3. Sind angemessene und nachvollziehbare Kriterien für eine an-
lassbezogene Erstellung der Risikoinventur eingerichtet? 

 

4. Sind alle potenziellen Risikoarten des Instituts berücksichtigt?  

5. Ist der Detaillierungsgrad der Analysen innerhalb der Risiko-
arten sachgerecht gewählt? 

 

6. Werden die Vermögens-, Ertrags- und Liquiditätslage jeweils 
je Risikoart betrachtet? 

 

10   
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Checkliste/Prüfungsfragen  
für die Fachbereiche sowie die interne und externe Revision 

Nr. Bearbeitungsschritte erfüllt 

7. Werden je nach eingesetzten Steuerungskreisläufen periodi-
sche und/oder wertorientierte Auswirkungen auf die zuvor 
genannten drei Perspektiven betrachtet? 

 

8. Erfolgt durchgängig (auch) ein institutsindividuelles, betriebs-
wirtschaftliches Urteil? 

 

II.  Umfang des Risikoinventurprozesses 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, gibt es nur ein paar wenige grundsätz-
liche Vorgaben seitens der MaRisk zum Umfang der Risikoinventur. Es sind 
zumindest die vier gemäß den MaRisk definierten Risikoarten Adressrisiken, 
Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationellen Risiken zu berücksich-
tigen. Bei allen betrachteten Risikoarten sollen mögliche Risikokonzentrationen 
und ggf. dem gegenüberstehende Ertragskonzentrationen untersucht werden. 
Somit ist nur ein kleiner Teil des Umfangs der Risikoinventur bzw. des Risi-
koinventurprozesses aufsichtsrechtlich vorgegeben. Welche weiteren Risikoar-
ten und Unterkategorien betrachtet werden sollen, ist nicht weiter definiert. 
Hier geben die MaRisk der Geschäftsleitung, welche sie für die Erstellung der 
Risikoinventur verantwortlich macht, die Möglichkeit, sie individuell für ihre 
betriebswirtschaftlichen Bedürfnisse bzw. die betriebswirtschaftliche Situation 
des Kreditinstituts auszugestalten. 

Um den Umfang des Risikoinventurprozesses zu definieren, empfiehlt es sich 
daher zu bewerten, welche Schritte unabdingbar mit der Risikoinventur 
verbunden sind und welche ggf. zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden kön-
nen. Hintergrund dieser Überlegungen sollte immer sein, dass im Idealfall alle 
verbundenen Prozesse parallel dargestellt werden, die personellen Kapazitäten 
dies aber nicht immer zulassen. Eine komplette Betrachtung aller angrenzenden 
Schritte würde eine Kapazitätsspitze verursachen, die im Rest des Jahres, außer 
ggf. im Zeitraum der Planungserstellung, voraussichtlich nicht benötigt wird. 
Um die Arbeiten entsprechend angemessen auf das Jahr zu verteilen, empfiehlt 
es sich daher die persönlich wichtigsten Prozesse mit der Risikoinventur zu be-
arbeiten und die tendenziell unwichtigeren, angrenzenden Prozesse zu einem 
anderen Zeitpunkt des Jahres vorzunehmen.  
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